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Die Notwendigkeit
unserer Armee.

Ueber dieses Thema ist im «Schweizer Soldat» so
Treffliches geschrieben worden, dass wenig zu ergänzen
bleibt. Wir möchten immerhin auf einen Fund aus neue-
ster Zeit hinweisen:

Aus naheliegenden Gründen hat das deutsche Reichs-
archiv mit gewissen Publikationen bis heute zurückhal-
ten müssen. So sind erst anfangs dieses Jahres die deut-
sehen Aufmarsehpläne des alten Grafen Moltke von
1871 bis 1899 bei Mittler & Sohn in Berlin publiziert
worden. Sie befassen sich mit dem Zweifrontenkrieg,
den dann der Weltkrieg auch gebracht hat, und sie zeigen
in mehr als einer Hinsicht den erstaunlichen Weitblick
des grossen Feldherrn. In bezug auf unsere Neutralität
schreibt er in einer Denkschrift zu Händen des Grossen
Generalstabes schon im Jahre 1887 wörtlich folgendes:

«Gerade die neutrale Schweiz gewährt Frankreich
Vorteile, indem sie die Operationssphären der verbün-
deten Gegner trennt, ihr unmittelbares Zusammenwirken
zunächst ausschliesst, und, da die Schweiz völlig eut-
schlössen und gerüstet ist, diese Neutralität zu verteidi-
gen, so ist eine Missachtung derselben, von welcher
Seite es sei, unwahrscheinlich.»

Man sieht also: Unsere Neutralität wird nach An-
sieht von Moltke in einem europäischen Kriege voraus-
sichtlich nicht verletzt werden, weil die Schweiz «ent-
schlössen und gerüstet ist», sie zu verteidigen. So kam
es auch 1914.

Also nicht, weil unsere Neutralität vertraglich aner-
kannt ist, wird sie geachtet, sondern, weil wir imstande
sind, sie zu verteidigen.

Als Bundesrat Frey 1888 als schweizericher Ge-
sandter von Washington zurückkehrte, da streifte er die
diplomatischen Formen, wie er selbst sagte, ab und er-
klärte in einer grossen Volksversammlung in Basel in
einer viel beachteten und zum Teil Bestürzung hervor-
rufenden Rede, unsere Neutralität sei gerade so viel
wert, wie unsere Gewehre und Kanonen. Hat nicht er,
so gut wie der alte Moltke, Recht behalten? Und hat
Kaiser Wilhelm II. unser Korpsmanöver von 1912 mit
seinem Generalstabschef Moltke (jun.) sich angeschaut,
weil das Milizsystem ihn interessierte? Niemals, son-
dem ganz einfach, weil er wissen wollte, ob wir einige
französische Armeekorps binden könnten, falls er mit
starkem rechten Flügel durch Belgien gehe und den
schwachen linken an die Schweiz anlehne. Und wenn
die rechte französische Flügelarmee Dubail 1914 den Be-
fehl hatte, den Badischen Bahnhof in Basel zu besetzen,
so ist dieser Befehl — glücklicherweise — von Joffre
doch wohl nur deshalb zurückgenommen worden, weil
bekannt war, dass die Schweiz weder einen deutschen,
noch einen französischen Einmarsch ohne Kampf dulden
werde.

Stehen wir in Zukunft besser da als 1914? Gewiss,
der Völkerbund ist zur Tatsache geworden und der
Schiedsgerichtsgedanke hat Fortschritte gemacht, aber
noch fehlt dem Völkerbund die Möglichkeit der Exeku-

tion seines Willens (Korful). An die wirtschafltiche
Blockade glaubt niemand. Zudem auferlegt uns die Lon-
doner Deklaration die Pflicht, eine Armee zu halten und
im Falle eines Völkerbündkrieges den Durchmarsch
durch die Schweiz zu verhindern, so wie es unsere Neu-
tralität verlangt.

Das ist die reale Grundlage, die von idealistisch ver-
anlagten Antimilitaristen und Pazifisten ignoriert wird.
Mit den andern wollen wir uns gar nicht herumschlagen.

Oberst Carl Frey.

Über Dienstverweigerung
aus Gewissensgründen.

Immer mehr hört man von Dienstverweigerung aus
Gewissensgründen, aus religiöser Ueberzeugung. In der
Militärgerichtspraxis werden solche Fälle meistens straf-
lindernd verurteilt. Ich kann mir allerdings nicht vor-
stellen, warum im Schweizerlande solche Ansichten festen
Fuss fassen können.

Im Art. 18 der schweizerischen Bundesverfassung
heisst es: «Jeder Schweizer ist wehrpflichtig.» Wir hal-
ten unsere Armee zwar zum Schutze gegen aussen, je-
doch nicht weniger aber zur Aufrechterhaltung von Ord-
nung und Sicherheit im Innern unserer Landesgrenzen.
Warum sollte die Schweiz keine wehrfähige Armee hal-
ten? Die Jahre 1914 bis 1918 haben uns deutlich die
Notwendigkeit erwiesen. Wenn damals nicht eine tapfere
Miliz unsere Grenzen bewacht hätte, wo stünden wir
jetzt? Erinnern wir uns an die Entwicklungsgeschichte
der Schweiz und wir müssen einsehen, dass unsere Vor-
fahren uns Grosses geschaffen haben und immer und
immer wieder nur für Recht und Freiheit kämpften.
Recht und Freiheit waren ihnen ein grosses Heiligtum.
Sie erkämpften alles für uns und ich glaube, wir sind
moralisch verpflichtet, dieses Heiligtum zu bewahren.
Die schweizerische Armee ist zum Unterschied der
Armeen anderer Staaten kein Kriegsheer, sondern ein
anerkannter Schutz für unsere Neutralität. Wir aber
helfen diese Neutralität bewahren durch aktive Mitwir-
kung als Wehrmänner. Ich kann nicht verstehen, warum
einer aus religiösen Gründen den Dienst fürs Vaterland
verweigern kann und meiner Ansicht nach wird dieser
Vorbehalt durch die Gerichte zu stark begünstigt. Lau-
fen wir nicht Gefahr, diesen Vorwand des Gewissens-
grandes immer mehr als Ausrede zu pflanzen? Hoch
aber die Wehrmänner, Vorgesetzte und Untergebene, die
ihr zielbewusstes Arbeiten in unserer Armee auf einer
religiösen Basis aufbauen!

Unser verstorbener Generalstabschef v. Sprecher
war ein tief religiös denkender Mann. Er konnte seine
Stellung aber überall rechtfertigen. Seine überzeugende
Vaterlandsliebe und -Treue aber wollen wir stets in Er-
innerung behalten und uns ihn als Vorbild nehmen. Wenn
wir aber das tun, so muss ich unwillkürlich zum Schlüsse
kommen: «Eine Dienstverweigerung aus Gewissens-
gründen kann sich in der schweizerischen Eidgenossen-
Schaft nicht rechtfertigen.»

R. Clavadetscher, Fourier, Pont.-Kp. 6.
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